
Montag u. Dienstag von   8.00 bis 12.00 Uhr
und von 14.00 bis 16.00 Uhr

Mittwoch von   8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von   8.00 bis 12.00 Uhr

und von 14.00 bis 17.30 Uhr
Freitag von   8.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten der Stadtkasse:
Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr

Terminvereinbarungen 
für Rentenangelegenheiten 
bitte unter Tel.: 09282/6820

Notruf Feuerwehr: 112
Notruf Polizei: 110
Klinik Naila: (09282) 600

Notfalldienst des BRK:
Rettungsleitstelle Hof
Telefon: 112
Bereitschaftsdienst der Ärzte:

Telefon: 0 18 05 / 19 12 12
Dienstbereitschaft jeweils: mittwochs 13.00
Uhr bis donnerstags 8.00 Uhr, freitags 18.00 Uhr bis mon-
tags 8.00 Uhr und an den Feiertagen.

Apothekenbereitschaft:
09.01. bis 16.01.09:
Stadt-Apotheke Naila
Die Dienstbereitschaft beginnt am Freitag um 8.30 Uhr und
endet am darauffolgenden Freitag um 8.30 Uhr.

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Der zahnärztliche Notfalldienst erstreckt sich auf die Zeit
von 10 bis 12 Uhr und 18 bis 19 Uhr:
Zahnärzte
10./11.01.2009:
Dr. Hechtfischer Sabine, Münchberg,
Ludwigstr. 24, Tel. 09251/6778

Tierärztlicher Notfalldienst
für Kleintiere:
10./11.01.2009:
Dr. Angelika Neikel, Helmbrechts,
Max-Planck-Str. 22, Tel. 09252/8204
Petra Müller, Kirchenlamitz,
Hofer Str. 11, Tel. 09285/487

Freiwillige Feuerwehr Naila:

Notruf Feuerwehr
1 1 2
wählen
Aktuelle Informationen unter www.ff-naila.de

THW - Ortsverband Naila:
Unterkunft Dr.-Hans-Künzel-Straße 3, 
Tel.: 09282/7912, Fax: 09282/97195; 
Ortsbeauftragter: Gerhard Wolfrum, 
Tel.: 09282/7593;
Zugführer: Benjamin Kolodziej, 
Tel.: 09282/978774,
Handy: 0175/5403689 
oder über die Einsatzzentrale der Polizei. 
Internetadresse: <http://www.THW-Naila.de>

Hospizverein
Bad Steben-Naila-Selbitz e.V.
Bürozeiten im Haus der Diakonie, Marktplatz 8,
Naila: jeden Donnerstag von 10.00 - 12.00 Uhr,
Tel. 0162/386 4795
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Dienstgebäude: Marktplatz 12, 95119 Naila – Postfach 1227, 95113 Naila
Tel. 09282/68-0, Fax: 09282/6837 - Internet: www.naila.de, E-Mail: mail@naila.de

Am Mittwochnachmittag u. Freitagnachmittag ist das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen.

Geschäftszeiten der Stadtverwaltung

Sprechtag
der gesetzlichen
Rentenversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung hält
zur Aufklärung der Versicherten über ih-
re Rechte und Pflichten
am Montag, dem 12.01.2009, 
von 8.30 - 12.00 Uhr
und von 13.00 - 15.30 Uhr
im Rathaus in Naila, Marktplatz 12,
Zimmer Nr. 10, 
einen Sprechtag
ab.
Zum Besuch dieses Sprechtages sind auch
die Versicherten aus den benachbarten
Gemeinden eingeladen. Versicherungs-
unterlagen, sowie Ausweis sind mitzu-
bringen.
Beratung nur nach vorheriger Terminver-
einbarung, mit Angabe Ihrer Versiche-
rungsnummer, unter der Telefonnum-
mer 09282/68-20 Stadt Naila.
Naila, 29.12.2008
Stadt Naila
Frank Stumpf
1. Bürgermeister

Wahl des Kommandanten
und Kommandanten-
Stellvertreters der 
Freiwilligen Feuerwehr
Lippertsgrün
in der Dienstversammlung am
25.01.2009, um 16.00 Uhr, im Sport-
heim in Lippertsgrün.

Einladung
An alle feuerwehrdienstleistende (akti-
ven) Mitglieder, hauptberuflichen Kräfte
und Feuerwehranwärter, die das 16. Le-
bensjahr vollendet haben.
Nach Art. 8 Abs. 2 des Bayer. Feuerwehr-
gesetzes (BayFwG) ist der Kommandant
und Kommandanten-Stellvertreter aus
der Mitte der Wahlberechtigten zu
wählen. 
Die Amtszeit beträgt 6 Jahre. Feuerwehr-
kommandant kann werden, wer nach
Vollendung des 18. Lebensjahres minde-
stens 4 Jahre Dienst in einer Feuerwehr
geleistet und die vorgeschriebenen Lehr-
gänge mit Erfolg besucht hat.
Wahlvorschläge sind in der Dienstver-
sammlung zu machen. 
Gewählt wird mittels Stimmzettel in ge-
heimer Abstimmung. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhält. Erhält kein Bewer-
ber eine Mehrheit, so findet eine Stich-
wahl statt. 
Der Gewählte bedarf der Bestätigung
durch die Gemeinde.
Wahlberechtigte sind alle Feuerwehr-
dienstleistenden, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben.
Naila, 05.01.2009
Stadt Naila
Frank Stumpf
1. Bürgermeister

Homepage der Stadt Naila:

www.naila.de

Amtsblatt der Stadt Naila
- Bekanntmachungen -



Das Bayerische Staatsministerium
des Innern gibt bekannt:
„Visumfreies Reisen in die USA ab dem 12. Januar 2009

Electronic System for Travel Authorization (ESTA)

Bitte beachten Sie die nachfolgenden lnformationen, wenn Sie
vorhaben, als deutscher Staatsangehöriger in die USA zu reisen:

Das US „Department of Homeland Security“ hat mitgeteilt, dass
ab dem 12. Januar 2009 alle Reisenden aus Ländern des „Visa
Waiver“ Programms (VWP), also auch Deutsche, vor einer beab-
sichtigten visumfreien Einreise auf dem See- oder Luftweg in
die USA (auch Transit) zwingend via Internet unter
https://esta-cbp.dhs.gov eine gebührenfreie elektronische Ein-
reiseerlaubnis (,Electronic System for Travel Authorization“-
ESTA-) einholen müssen. Die Beantragung über Dritte (z.B. Rei-
sebüro) ist möglich. Die einmal erteilte Erlaubnis gilt für belie-
big viele Einreisen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren.
Nur bei folgenden Sondersituationen muss auch vor Ablauf von
zwei Jahren eine neue „Travel Authorization“ beantragt wer-
den:

• Wechsel des Reisepasses

• Änderung des Namens

• Wechsel der Staatsangehörigkeit

• Wechsel des Geschlechts

• Wenn sich lhre Antwort auf eine der im ESTA-Antragsfor-
mular gestellten mit ja oder nein zu beantwortenden Fragen
geändert hat (siehe hierzu die o.a. ESTA-Webseite)

Die Webseite mit dem elektronischen Antragsformular ist auch
in deutscher und 15 weiteren Sprachen verfügbar. In aller Regel
erhält der Antragsteller innerhalb kurzer Zeit eine Antwort.

Es empfiehlt sich, die Erlaubnis auszudrucken und bei Reisen
mit sich zu führen. Im Falle einer Ablehnung durch ESTA kann
die Reise zunächst nicht angetreten werden. Sie müssen sich in
einem solchen Fall zur Beantragung eines Visums an die zustän-
dige US-Auslandsvertretung wenden. Erst im Rahmen des Vi-
sumverfahrens werden lhnen ggf. auch die Gründe für die Ab-
lehnung der elektronischen Einreiseerlaubnis mitgeteilt.

Die zuständigen US-Behörden empfehlen, den Antrag gemäß
ESTA nach Möglichkeit mindestens 72 Stunden vor Reiseantritt
zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass auch bei Vorliegen einer Einreiseerlaub-
nis nach diesem neuen elektronischen Verfahren (wie auch bei
Vorliegen eines gültigen US-Einreisevisums) die abschließende
Entscheidung über die Einreise weiterhin den US-Grenzbeam-
ten vorbehalten bleibt.

Weitere Informationen über ESTA erhalten Sie auf der Webseite

http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id__visa/esta/about_esta/ in
englischer Sprache oder bei der nächsten US-Auslandsvertre-
tung.

Für dienstliche Reisen in die USA unter Nutzung eines
Dienst- oder Diplomatenpasses gelten die beschriebenen Än-
derungen nicht, da für solche Reisen weiterhin Visum-
pflicht besteht.

ESTA gilt auch nicht für Einreisen in die USA auf dem Land-
weg aus Mexiko oder Kanada.

Haftungsausschluss: Diese Informationen beruhen auf den zum
angegebenen Zeitpunkt verfügbaren und als vertrauenswürdig
eingeschätzten Informationen des Auswärtigen Amts. Eine Ge-
währ für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung
für eventuell eintretende Schäden kann nicht übernommen
werden. Gesetzliche Vorschriften können sich jederzeit ändern,
ohne dass das Auswärtige Amt hiervon unterrichtet wird. Die
Kontaktaufnahme mit der zuständigen diplomatischen oder
konsularischen Vertretung des Ziellandes wird im Zweifelsfall
empfohlen.
(Verf.: AA, Referat 200)“
Naila, den 5.1.2009
Stadt Naila
Frank Stumpf
1. Bürgermeister

Geburtstags- und Ehejubilare in der
Zeit vom 12.01.2009 - 18.01.2009
75. Geburtstag:
Emma Stelzle, Eschenweg 42
80. Geburtstag:
Gerda Götz, Berger Straße 1
82. Geburtstag:
Ursula Burdzik, Schützenstraße 5
Ingeburg Klug, Lichtenberger Straße 9
83. Geburtstag:
Elfriede Kaske, Culmitz, Schottenhammer 9
84. Geburtstag:
Maria Zuber, Lichtenberger Str. 9
Ruth Spindler, Julius-Borger-Str. 7
86. Geburtstag:
Klara Mäseth, Marlesreuth, Am Wallhügel 8
94. Geburtstag:
Anna Bodenschatz, Marlesreuth, Nailaer Str. 24

Goldene Hochzeit:
Eheleute Hans und Elfriede Pöhlmann, Am Hammerberg 9

Die Stadt Naila gratuliert!
Anmerkung:  Soll die Veröffentlichung von Geburtstags- und Eheju-
biläen unterbleiben, werden die Betreffenden gebeten, dies 14 Tage
vor dem Geburtstags- bzw. Ehejubiläum bei der Stadt Naila, Zimmer
Nr. 11, Telefondurchwahl 6830 und 6831, zu melden.

Öffnungszeiten
der Stadtbibliothek
Montag 14.30 - 18.30 Uhr

Dienstag geschlossen
Mittwoch 14.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag 14.30 - 18.30 Uhr
Freitag 14.30 - 18.30 Uhr

Lernhilfen für Schüler
Die Bücher sind in der Stadtbibliothek, Walchstr. 15, entleih-
bar:
Duden Lerntipps
Dieser Band vermittelt Schülern der 5. bis 7. Klasse Lernmetho-
den sowie Methoden, die das Lernen erleichtern und die Lern-
zeit verkürzen helfen. Anhand zahlreicher Übungen können die
Schüler ihr Lernverhalten testen.
Duden 150 Diktate 2. bis 4. Klasse
Die Diktatsammlung gibt Grundschülern Sicherheit beim
Schreiben. Klar strukturiert nach Klassenstufen decken die ab-
wechslungsreichen Übungsdiktate alle Bereiche der neuen deut-
schen Rechtschreibung ab.
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Das große Deutsch-Übungsbuch
Mit dieser Lernhilfe können Schüler die Bereiche Rechtschrei-
bung, Diktat, Grammatik und Aufsatz umfassend trainieren,
Schwächen ausgleichen oder die Noten einfach verbessern. 
Probleme der Rechtschreibung - üben und verstehen
Gezielt werden die häufigsten Stolpersteine der Rechtschrei-
bung behandelt. Kurze, übersichtliche, verständliche Erklärun-
gen und Übungen helfen Schülern ab dem 5. Schuljahr, die
Grundkenntnisse zu festigen.
Musteraufsätze - erläutert und kommentiert
Das „Handwerkszeug“ zum Schreiben guter Aufsätze für Schüler
vom 5. bis zum 10. Schuljahr.
Duden Mathematik 5. bis 10. Klasse
Das neue SMS Schnell-Merk-System für schnelles Lernen in je-
der Situation: in der letzten Minute vor der Klassenarbeit oder
dem Test, für die Wiederholung bei den Hausaufgaben oder zur
Auffrischung von altem Schulstoff.

Museum Naila
Öffnungszeiten:
Mi. und So. 14.00 bis 17.00 Uhr
Die Sonderausstellungen im Museum
Naila im Schusterhof, Schleifmühlweg
11, Alte Ansichten und Alter Christ-
baumschmuck mit Puppenhaus sind

am Sonntag, dem 11. Jan. 09, letztmalig zu besichtigen.
Eintrittspreise:
Erwachsene 1,50 Euro
Schüler von 6 bis 18 Jahren 0,50 Euro
Gruppenbesichtigungen nach Voranmeldung
(Tel. 09282/1890) auch zu anderen Zeiten möglich.
Internet: www.naila.de/museum.html

Galerie im Schusterhof
Schleifmühlweg 11, 95119 Naila

Öffnungszeiten: Mi., Sa. und So. von 15.00-18.00 Uhr
z.Zt. Ausstellung mit Bildern und Objekten von Selda Marlin
Soganci

Der Abfallzweckverband Hof informiert:
„Neuer Online-Abfuhrkalender für 2009 jetzt verfügbar
Der beliebte persönliche Online-Abfuhrkalender ist ab sofort
wieder auf der Homepage des Abfallzweckverbandes unter
www.azv-hof.de abruf- und ausdruckbar.

Der Kalender präsentiert sich dieses Jahr im überarbeiteten Lay-
out und enthält neben den reinen Abfuhrterminen der Müll-
tonnen auch viele weitere persönliche Termine und Kontakt-
adressen zum Thema Abfall, wie z.B. Öffnungszeiten der Wert-
stoffhöfe, Standzeiten des Wertstoff- und Problemstoffmobils,
Öffnungszeiten der Problemstoffsammelstelle.

Eine weitere Neuerung ist der optimierte Ausdruck. Der Kalen-
der wird nun im gängigen PDF-Format (.pdf) dargestellt und
kann somit problemlos ausgedruckt werden. Er ist als Jahresver-
sion und neu auch als Wochenversion verfügbar. 

Die vor Weihnachten bereits verfügbare erste Testversion war
leider noch nicht ganz fehlerfrei. Es wird daher empfohlen, alle
bereits in diesem Zeitraum ausgedruckten Abfuhrkalender ge-
nau zu überprüfen und ggf. nochmals abzurufen.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Abfallberatung,
Tel. 09281/7259-95 oder per Mail: info@azv-hof.de.
Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit, Abfallzweckverband Stadt und Landkreis
Hof, Kirchplatz 10, 95028 Hof, Herr Flügel, Tel. 09281/7259-15     
Fax 09281/7259-50, E-Mail  info@azv-hof.de, Internet  www.azv-hof.de
Abfallkalender 1. Halbjahr siehe unten...“
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